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An alle Träger und stationären Einrichtungen
gemäß $ 2 ThürWTG

Durchführung des Thüringer Gesetzes über betreute Wohnformen und
Tei I habe (Th ü ri nger Wohn- und Teil habegesetzes - Th ü rWTG)

lnformationen zum Umgang mit dem Coronavirus in stationären
Einrichtungen gemäß S 2 ThürWTG

Sehr geehrte Damen und Herren,

in $ 9 Abs. 1 Nr. 7 ThürWTG hat der Gesetzgeber normiert, dass eine
stationäre Einrichtung nur betrieben werden darf, wenn Träger und die Leitung
einen ausreichenden Schutz der Bewohner vor lnfektionen gewährleisten und
in Hygieneplänen die innerbetrieblichen Verfahrensweisen zur Sicherstellung
der erforderlichen lnfektionshygiene festlegen.

Eine COVID-19- lnfektion stellt eine anzeigepflichtige Erkrankung dar, in deren
Folge im Pandemiefall gemäß Thüringer Pandemieplan die lnformationswege
nach Thüringer lnfektionskrankheiten-Meldeverordnung Surveillance
einzuhalten sind.

haben erhebliche
insbesondere auf das

Weimar
6. März2O2O

Thüringer
Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprün-Platz 4
99423 Weimar

www.thuerinoen.de

Besuchszelten:
Montag-Donnerstag: 08:30-1 2:00 Uhr

13:30-15:30 Uhr
Freitag: 08:30-12:00 Uhr

Bankverbindung:
Landesbank
Hessen-Thüringen (HELABA)
IBAN:

DE8082050000300 4 44 41 17
BIC:
HELADEFFS2O

lnformationen zum Umgang mit lhren
Daten im Thüringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im lntemet unter:
www.thuorinoen.ds/th3/tlwa/daten6chuty'.
Auf Wunsch übersenden wir lhnen eine
Papierfassung.

Epidemisch auftretende lnfektionskrankheiten
Auswirkungen auf die Grundrechte der Bewohner,
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit

Auf Grund der aktuellen Lage bitten wir Sie, der Heimaufsicht bis auf Weiteres
begründete Verdachtsfälle und bestätigte lnfektionen im Zusammenhang mit
COVID-19 gemäß $ 10 Abs. 3 Nr. 1c ThürWTG als besonderes Vorkommnis
unverzüglich anzuzeigen.

Die Anzeige sollte folgende Angaben enthalten
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bekannt?

seitig eingeleitet?

Gesundheitsamt empfohlen oder angeordnet?

Hinweis:

Auf den lnternetseiten des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz
(TLV) finden Sie wichtige aktuelle lnformationslinks zum Corona Virus.
https://www.thueringen .dellhT lllv I aktuell/thema/index.aspx

Auf die lnformationen für Arbeitoeber ..Allqemeine und tätiqkeitsspezifi-sshe
Verhaltensreqeln in Verbindunq mit COVID-19" zur Sicherstellung,deF Arbeits-
und Gesundheitsschutzes der Beschäftiqten weisen wir besonders hin.

Weitere lnformationen stellt das Robert Koch-lnstitut jeweils aktuell auf seinen
lnternetseiten bereit.
https://www.rki.de/DE/ContenUlnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Dieses Schreiben ist auch auf unserer lnternetseite hinterlegt.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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